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Artikel 4
Änderung des Eigenheimzulagengesetzes

Das Eigenheintzulagengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. März 1997 (BGBl. I S. 734), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1810), wird wie folgt geändert .

1. In § 6 Abs. 2 Satz 3 wird das Semikolon durch einen Punkt und der zweite Halbsatz durch folgende Sätze ersetzt „Absatz 1 Satz 1 findet insoweit keine Anwendung. Satz 3 gilt entsprechend, wenn im Fall des Satzes 2 während des Förderzeitraums die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes wegfallen und ein Ehegatte den Anteil des anderen Ehegatten an der Wohnung erwirbt"

2. Dem § 19 wird folgender Absatz 8 angefügt: 

„(8) Dieses Gesetz ist letztmals anzuwenden, wenn der Anspruchsberechtigte im Falle der Herstellung vor dem 1. Januar 2004 mit der Herstellung des Objekts begonnen oder im Fall der Anschaffung die Wohnung oder die Genossenschaftsanteile vor dem 1. Januar 2004 auf Grund eines vor diesem Zeitpunkt rechtswirksam abgeschlossenen obligato​rischen Vertrags oder gleichstehenden Rechtsakts angeschafft hat"

Artikel 5
Änderung des Soldatenversorgungsgesetzes

Das Soldatenversorgungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. April 2002 (BGBl. I S. 1258, 1909), zuletzt geändert durch ..., wird wie folgt geändert:

1. Dem § 47 wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Bei der Anwendung von Ruhens- und Anrechnungsvorscbriften ist die jährliche Sonderzahlung nach Absatz 3 und eine entsprechende Leistung, die der Versorgungsberechtigte aus einer Erwerbstätigkeit oder zu seinen früheren Versorgungsbezügen erhält entsprechend der gesetzlich bestimmten Zahlungsweise zu. berücksichtigen. Die bei der Anwendung von Ruhensvorschrifen maßgebenden Höchstgrenzen erhöhen sich um den Bemessungssatz der jährlichen Sonderzahlung und den Sonderbetrag nach § 50 Abs. 4 Satz 4 des Beamtenversorgungsgesetzes"

2. 53 Abs. 4 wird aufgehoben..

3. In § 94a Nr. 1 Satz l wirddie Angabe „§§ 46, 47 Abs 1, die §§" durch die Angabe „§§ 46, 47," ersetzt

4. In § 97 Abs. 1 wird die Angabe „49,“ durch die Angabe „46, 49, 55 Abs. 1 Satz 2, §" ersetzt.

Artikel 6
Änderung des Einkommensteuergesetzes

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4210, 2003 I S. 179), zuletzt geändert durch Artikel ... des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ...), wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert

a) Nach § 24a wird die Angabe „§ 24b Entlastungsbetrag für Alleinerziehende" eingefügt.

b) Die Angabe zu § 32 wird wie folgt gefasst:

„§ 32
Kinder, Freibeträge für Kinder" 2. § la wird wie folgt geändert

2. § 1a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Im Einleitungssatz wird die Angabe „§ 10 Abs. 1 Nr. 1, § 26 Abs. 1 Satz 1 und § 32 Abs. 7“ durch die Angabe „§ 10 Abs. 1 Nr. 1 und § 26 Abs 1 Satz 1" ersetzt

bb) Am Ende der Nummer 2 wird das Semikolon durch einen Punkt ersetzt Nummer 3 wird aufgehoben. 

b) In Absatz 2 wird die Angabe „gelten die Regelungen des. Absatzes 1 Nr. 2 und 3“ durch die Angabe „gilt die Regelung des Absatzes 1 Nr. 2" ersetzt.

3. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst

„Die Summe der Einkünfte, vermindert um den Altersentlastungsbetrag, den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende und den Abzug nach § 13 Abs. 3, ist der Gesamtbetrag der Einkünfte."

abgeschlossenen Verträgen bis Sparjahr 2009, müssen die Bestimmungen z. B: über das Pränmienverfahren und über die Aufzeichnungs-, und Aufbewahrungspflichten) weiter angewendet werden können. Daher wird für diese Aufwen​dungen die Weiteranwendung des Gesetzes bestimmt (Absatz 2).


Zu Artikel 4 (Änderung der Verordnung zur Durch​führungg des Wohnungsbau-Prämien​

gesetzes)

Die Förderung mit Wohnungsbauprämie wird mit dem Sparjahr 2009 beendet (vgl. zu Artikel 3). Entsprechend der Regelung beim Wohnungsbau-Prämiengesetz wird auch die Verordnung zur Durchfühmng des Wohnungsbau-Prämien​gesetzes mit dem 31. Dezember 2009 außer Kraft gesetzt (Absatz 1) und die weitere Anwendung für prämienbegüns​tigte Aufwendungen im Sinne des § 2 des Gesetzes geregelt (Absatz 2).

Zu Artikel 5 (Eigenheimzulagengesetz) 

Zu Nummer 1 (§ 6 Abs. 2)
Mit dem neu eingefügten Satz 4 soll vermieden werden, dass Steuerpflichtige auf Grund des Todes des Ehegatten keinen Anspruch mehr auf die Eigenheimzulage besitzen, da für sie von dem Todestag an sofort die Regelungen des Objektverbrauchs gelten, wenn sowohl der Anspruchsbe​rechtigte als auch der verstorbene Ehepartner bis zum Tode bei zwei Objekten jeweils Miteigentümer waren.

Auf eine besondere zeitliche Anwendungsregelung wird bewusst verzichtet. Damit soll erreicht werden, dass auch in Altfällen, d. h. bei Todesfällen in vorangegangenen Kalen​derjahren, die Eigenheimzulage wieder aufleben kann. Dies ist mit Blick auf den Billigkeitscharakter der Regelung ge​rechtfertigt. Durch die Einbeziehung von Altfallen entste​hen keine verfahrensrechtlichen Probleme, da Altjahre nicht berichtigt werden, sondern die über den restlichen Förder​zeitraum fortzuführende Eigenheimzulage zukünftig ledig​lich neu festgesetzt werden muss.

Zu Nummer 2 (§ 19 Abs. 8 - neu -)
Auf Grund der Neuausrichtung der Förderungg des privaten Wohneigentums wird die Eigenheimzulage durch ein Zu​schussprogramm zur Strukturverbesserung in Städten abge​löst, für das der Bund 25 v. H. seiner bis zum Jahr 2011 durch den Wegfall der Eigenheimzulage erzielten Einspa​rungen zur Verfügung stellt. Voraussetzung dafür ist, dass Länder und Gemeinden einen angemessenen Kofnanzie​rüngsbeitrag leisten. Bauherren, die vor dem 1. Januar 2004 mit der Herstellung beginnen, und Erwerber, „die vor dem 1. Januar 2004 den notariellen Kaufvertrag abschließen oder Genossenschaftsanteile erwerben, haben Anspruch auf Eigenheimzulage, d. h. für sie gelten noch die bisherigen Regelungen des Eigenheimzulagengesetzes über den ge​samten Förderzeitraum von acht Jahren.

Angesichts der Notwendigkeit einer nachhaltigen Haus​haltskonsolidierung muss auch die Wohnungspolitik einen Beitrag leisten. Außerdem ist vor dem Hintergrund des de​mographischen Wandels und der insgesamt ausgeglichenen

Wohnungsmärkte eine Neuausrichtung der Wohnungspoli​tik notwendig. Insbesondere ist eine flächendeckende Neu​bauförderung. nicht mehr sinnvoll. Änderungen bei der. Eigenheimförderung liegen heute auch insofern nahe, als sich in vielen Regionen. ein Durchschnittsverdiener auf Grund der gesunkenen Hypothekenzinsen ein Eigenheim auch ohne-Förderung leisten kann. Um regionale Besonder​heiten zu berücksichtigen, bedarf es vielmehr eines Pro​gramms, das gezielt auf die unterschiedlichen Probleme in den einzelnen Regionen zugeschnitten ist. Mit dem Zu​schussprogramm soll außerdem der Schwerpunkt der Förde​rung vom Neubau auf Wohnungsbestandsinvestitionen ver​lagert und der Erhalt intakter Stadtquartiere unterstützt wer​den. Darüber hinaus sollen bewährte Programme der Städte​bauförderung aufgestockt und der Stadtumbau West zu einem eigenständigen Programm entwickelt werden.

Zu Artikel 6- (Änderung des Soldatenversorgungs. gesetzes)

Allgemeines
Mit der Änderung werden die Vorschriften des Soldatenver​sorgungsgesetzes an die bereits mit dem Bundesbesoldungs​ und -versorgungsanpassungsgesetz 2003/2004 geänderte Fassung des Beamtenversorgungsgesetzes angepasst. Die Anpassung ist erforderlich, um eine einheitliche Handha​bung der Vorschriften über die Gewährung einer jährlichen Sonderzahlung für Versorgungsempfängerinnen und Versor​gungsempfänger im Bereich des Bundes sicherzustellen.

Zu Nummer 1 (§ 47 Abs. 4)
Die Vorschrift regelt die Anwendung von Ruhens- und An​rechnungsvorschriften im Hinblick auf die Gewährung einer jährlichen Sonderzahlung. Mit der Änderung wird die' zur Sicherstellung einer einheitlichen Verfahrensweise im Be​reich des Bundes erforderliche 4gleichung an die vorhan​dene entsprechende Regelung in § 50 Abs. 5 des Beamten​versorgungsgesetzes herbeigeführt.

Zu-Nummer 2 (§ 53 Abs. 4)

Redaktionelle Folgeänderung nach der Aufhebung des Ge​setzes über die Gewährung einer jährlichen. Sonderzuwen​dung. Anpassung an die inhaltsgleiche Fassung des § 53 des Beamtenversorgungsgesetzes.

Zu Nummer 3 (§ 94a)

Durch die Vorschrift wird sichergestellt, dass die Regelun​gen über die Gewährung einer jährlichen Sonderzahlung und die geänderten Ruhens- und Anrechnungsvorschriften auch auf die bereits am 1. Januar 1992 vorhandenen Versor​gungsempfänger Anwendung finden. Anpassung an die in​haltsgleiche Fassung des § 69a Nr. 1 Satz 1 des Beamten​versorgungsgesetzes.

Zu Nummer 4 (§ 97 Abs. 1)

Entspricht der Begründung zu Nummer 3 im Hinblick auf die am 1. Januar 2002 vorhandenen-Versorgungsempfänger. Im Übrigen Anpassung an die inhaltsgleiche Regelung in § 69e Abs. 1 des Beamtenversorgungsgesetzes.

nächsten Generationen durch Schuldenberge darf nicht weiter steigen. Durch höhere Schulden würde der finanz​politische Handlungsspielraum noch weiter schrumpfen.


4. Wohnungserwerber und Bauwirtschaft

Die Streichung der Eigenheimförderung würde für viele Familien den Verzicht auf eigene vier Wände bedeuten. Die Eigenheimzulage macht für Schwellenhaushalte den Erwerb einer Eigentumswohnung oder eines Hauses erst möglich. Ihre Abschaffung entzieht der schwer von der wirtschaftlichen Krise gezeichneten Bauwirtschaft eine wichtige Stütze. Gerade der Eigenheimbau hat in den letzten Jahren dazu beigetragen, dass die Bauwirtschaft nicht noch dramatischer unter der Wirtschaftskrise leiden musste;

5. Keine Reform des Bundeserziehungsgeldes zu Lasten der Familien

Die wesentlichen beabsichtigten Änderungen führen zu Leistungskürzungen oder Wegfall des Erziehungsgeldes für nahezu alle nach geltendem Recht berechtigten Fa​milien und nicht nur, wie dies die Bundesregierung be​hauptet, für die einkommenstarken Familien: 

· Kürzung der Leistungshöhe von 460 auf 450 Euro (Budget) bzw. 307 auf 300 Euro (Regelbetrag)

· Absenkung der Einkommensgrenzen in den ersten sechs Lebensmonaten von 51 130 auf 30 000 Euro (Ehegatten) bzw. 38 350 auf 23 000 Euro (andere Be​rechtigte)

· Verschlechterung der Abschmelzungsregelung durch die  neue Stufenregelung

· Absenkung der Absetzungspauschalen von 27 auf 24 Prozent bzw. 22 auf 19 Prozent.

Diese gravierenden Kürzungen beim Bundeserziehungs​geld als einer der wichtigsten materiellen Leistungen für Eltern werden daher vom Bundesrat abgelehnt, Das Er​ziehungsgeld ist keine Sozialleistung im klassischen Sinne, sondern bezweckt eine. Anerkennung, der Erzie​hungsleistung der Eltern für die Gesellschaft. Es gibt den Eltern eine echte Wahlmöglichkeit, ob sie ihre Kinder selbst betreuen oder in Fremdbetreuung geben. Die Ver​schlechterung des Bundeserziehungsgeldes für die meis​ten Familien mit Kindern ist daher ein verheerendes fa​milienpolitisches Signal der Bundesregierung. Es würde die negative demographische Entwicklung in Deutsch​land weiter verstärken.

Gegenäußerung der Bundesregierung

Zu den Nummern 1 bis 3

Die Bundesregierung hat ein umfassendes Modernisierungsprogramm auf den Weg gebracht, um die aktuelle Wachstumsschwäche zu überwinden und die Beschäftigung deutlich zu erhöhen. Sie hat damit die vom Bundesrat geforderten Entscheidungen bereits getroffen. Es ist nun sache von Bundestag und Bundesrat, dieses Reformpaket verantwortungsvoll zu begleiten und die Weichen für eine grundlegende Erneuerung Deutschlands zu stellen. 

Der Reformansatz der Bundesregierung beruht auf einem Dreiklang von Strukturreformen, Haushaltskonsolidierung und Wachstumsimpulsen, mit dem die sozialen Sicherungs​systeme strukturell erneuert werden, die Finanzkraft von Bund, Ländern und vor allem Gemeinden dauerhaft gestärkt und die notwendige Haushaltskonsolidierung geleistet wird.

Unverzichtbar ist dabei die Wachstumskomponente, die ein Herauswachsen aus den Defiziten ermöglicht. Die Bundes​regierung hat sich daher zum Vorziehen der dritten Stufe der Steuerreform entschlossen, um positive Impulse ftrr den pri​vaten Konsum und für die Investitionsbereitschaft der Unter​nehmenzu setzen. Die geplante Zusammenfassung der zwei​ten und der dritten Stufe der Steuerreform bezweckt eine spürbare Entlastung von Bürgern und Unternehmen im Um​fang von insgesamt 21,8 Mrd. Euro. Gegenfinanziert wird die Einmalbelastung aus dem Vorziehen der dritten Stufe durch einen Mix aus Privatisierungserlösen, höherer Kredit​aufnahme und weiteren Abbau von Steuersubventionen.

Der dringend notwendige Abbau von Steuervergünstigungen und Ausnahmeregelungen ist keine Steuererhöhung, sondern Grundbedingung dafür, dass Finanzierungsspielräume er​schlossen und. Steuersenkungen ermöglicht werden. Die im Haushaltsbegleitgesetz 2004 enthaltenen Maßnahmen beschränken sich auf ein unverzichtbares Mindestmaß; sie be-n treffen schwerpunktmäßig steuerliche Ausnahmeregelungen und -Steuersubventionen von einigem Gewicht, deren Recht​fertigung aus ökonomischer und ökologischer Sicht-beson​ders zweifelhaft erscheint. Mit der Streichung fragwürdig gewordener Subventionen und der spürbaren Senkung der Steuersätze wird es gelingen, das Steuersystem zu moderni​sieren und die Wachstumskräfte nachhaltig zu stärken.

Zu Nummer 4

Die Eigenheimzulage soll für Neufälle ab 2004 wegfallen.. Dies ist kein Eingriff in langjährige Planungen, denn wer z. B. ein Haus schon gebaut bzw. erworben hat oder bis zum 31. Dezember 2003 wenigstens den Bauantrag stellt oder den Kaufvertrag abschließt, erhält die Förderung nach dem derzeit bestehenden Gesetz, sofern die weiteren rechtlichen Voraussetzungen für die Eigenheimzulage erfüllt sind.

Bei der Beurteilung von Fördermaßnahmen im Bereich des Wohnungswesens ist zu beachten, dasS sich die Wohnraum​situation in Deutschland in den vergangenen Jahren deutlich gewandelt hat. Der erreichte Stand der Wohnungsversor​gung ist gut Einen allgemeinen Mangel an Wohnraum gibt es nicht mehr. Die räumliche Differenzierung der Woh​nungsmärkte hat ein hohes Ausmaß erreicht. Sicherlich gibt es auch weiterhin einen begrenzten. Bedarf an neuen Woh​nungen und in einigen Großstädten ein unzureichendes An​gebot Insgesamt rechtfertigt die Situation aber nicht mehr eine bundesweit einheitliche allgemeine Förderung des Wohnungsbaus. Dass die Förderung des Eigenheimbaus verringert werden muss, erkennen im Grundsatz auch die Länder Sachsen und Thüringen mit ihren Vorschlägen zur Änderung des Eigenheimzulagegesetzes an. 

Vor diesem Hintergrund gilt es, bei der Förderung des Wohnungsbaus bereits jetzt Fehllenkungen zu vermeiden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Baugeld zur heutigen Zeit auch ohne Eigenheimzulage - auf Grund der niedrigen Zinssätze – ähnlich günstig ist, wie z. B. im Jahr 1995 einschließlich Eigenheimzulage. Die staatliche Förderung führt
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